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Das Wichtigste in Kürze  

Der Bundesrat und die Departemente haben ausgehend von den Empfehlungen der 
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates das Verfahren bei der Wahl des 
obersten Kaders deutlich überarbeitet. Zu den Hauptänderungen zählen die syste-

matische Durchführung von Personensicherheitsprüfungen vor dem Ernennungs-
entscheid und die Schaffung von Findungskommissionen. Dennoch bestehen nach 
wie vor Schwächen, insbesondere was die Qualität der Informationen angeht, die 

dem Bundesrat als Grundlage für seinen Entscheid übermittelt werden. 

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates (GPK-N) übermittelte dem Bun-
desrat am 15. November 2013 ihren auf der Evaluation der Parlamentarischen Ver-
waltungskontrolle (PVK) beruhenden Prüfbericht über das Verfahren bei der Wahl 
des obersten Kaders durch den Bundesrat. Dieser Bericht enthielt sechs Empfehlun-
gen, u. a. die Empfehlung, ein transparentes Wahlverfahren zu schaffen, welches 
Grundelemente enthält, die für alle Departemente gelten. Nach einem regen Aus-
tausch mit dem Bundesrat beschloss die GPK-N, ihre Prüfung abzuschliessen. Gleich-
zeitig informierte sie den Bundesrat, dass sie nach einigen Jahren eine Nachkontrolle 
durchführen und zu diesem Zwecke der PVK einen Auftrag für eine Kurzevaluation 
erteilen wird. 

Die Subkommission EFD/WBF der GPK-N beschloss an ihrer Sitzung vom 9. Novem-
ber 2016, die Nachkontrolle einzuleiten. Sie erteilte der PVK auf der Grundlage von 
deren Projektskizze den Auftrag, die Einhaltung der Rechtsgrundlagen bei der Durch-
führung der Personensicherheitsprüfungen sowie die Beachtung der Vorgaben betref-
fend das Verfahren zur Vorbereitung der Anträge an den Bundesrat und betreffend 
den Inhalt dieser Anträge zu untersuchen.  

In Erfüllung ihres Auftrags analysierte die PVK bei allen Ernennungen des Bundes-
rates zwischen 2015 und 2017 die entsprechenden Wahlanträge und Personensicher-
heitsprüfungen. Bei vier Ernennungen in den Jahren 2017 und 2018 befasste sie sich 
zudem eingehend mit dem Verfahren der Departemente vor der Antragstellung an den 
Bundesrat sowie mit dem Inhalt der entsprechenden Anträge. 

Auf der Grundlage ihrer Arbeiten kommt die PVK zum Schluss, dass die Departe-
mente einige der Empfehlungen der GPK-N betreffend die Vorbereitung der Wahlan-
träge sehr gut umgesetzt haben, die entsprechenden Verfahren aber immer noch 
Schwächen aufweisen. 

Die PVK kommt zu folgenden Erkenntnissen: 

– Die Verfahren der Departemente zur Vorbereitung der Anträge an den Bun-
desrat stehen grundsätzlich im Einklang mit der Weisung des Bundesrates. 
Die Departemente haben – auch für die Karrieresysteme im militärischen und 
diplomatischen Bereich – geeignete Findungskommissionen geschaffen, die 
Stellen werden ausgeschrieben, und es werden Stellungnahmen von Drittper-
sonen eingeholt. In einem der vier eingehend untersuchten Fälle wurde vom 
standardisierten Verfahren abgewichen, doch dies wurde im Antrag an den 
Bundesrat hervorgehoben und begründet. 

– Es werden systematisch und unter Einhaltung der einschlägigen Rechtsvor-
schriften Personensicherheitsprüfungen durchgeführt. 
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– Die Qualität der Anträge an den Bundesrat variiert. Bestimmte Informationen 
sind systematisch enthalten und von guter Qualität, auf gewisse Aspekte wird 
hingegen nie oder nur selten eingegangen. So enthalten die Anträge entgegen 
den Empfehlungen der GPK-N weder Informationen über die Gründe, wes-
halb gerade diese Kandidatin bzw. dieser Kandidat vorgeschlagen wird, noch 
einen Vergleich mit den anderen Bewerberinnen und Bewerbern. Es ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb die Departemente diese Informationen nicht kom-
munizieren, da die entsprechenden Angaben gemäss der Weisung des Bun-
desrates zu anonymisieren sind und die abgelehnten Bewerberinnen und 
Bewerber somit nicht erkennbar sind. Im Weiteren sind die Weisung des Bun-
desrates und die Antragsvorlage der Bundeskanzlei ungenau und führen dazu, 
dass die gelieferten Informationen nicht immer vergleichbar sind. 

– Die Anträge innerhalb der Karrieresysteme im militärischen und diplomati-
schen Bereich sind in der Regel präzise und standardisiert. Die Anträge des 
VBS enthalten Informationen zum Umfeld, Profil und Werdegang der Kandi-
datin bzw. des Kandidaten und die Anträge des EDA Informationen zum 
Umfeld und Werdegang der Kandidatin bzw. des Kandidaten. In beiden Fäl-
len beginnen die Anträge grundsätzlich mit einer kurzen Standardeinleitung 
über das Karrieresystem, die vermuten lässt, der Zugang stehe einem viel 
grösseren Kandidatenkreis offen, als dies tatsächlich der Fall ist. 

– Die der PVK übermittelten Informationen waren zum Teil ungenau oder sogar 
fehlerhaft. Die Aussagen der Departemente in den Befragungen durch die 
PVK stimmten teilweise nicht überein mit den Informationen in den Unterla-
gen zu den Verfahren. Ausserdem musste die PVK feststellen, dass der Bun-
desrat die GPK-N falsch über den Erlass der Richtlinien des EDA informiert 
hatte. 

 


